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Streitschrift gegen eine Politisierung 
des Sachverständigenrats 

 
 

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirt-

schaftlichen Entwicklung (kurz SVR oder „die Wirtschaftswei-

sen“) existiert seit den frühen 1960er Jahren. Seither beurteilt er 

jährlich aus wissenschaftlicher Perspektive die wirtschaftliche 

Situation Deutschlands. Er ist eines der wichtigsten Beratungs-

gremien der Bundesrepublik. Bei der Gründung orientierten sich 

die Initiatoren rund um Ludwig Erhard zunächst am US-

amerikanischen Council of Economic Advisors (CEA). Doch sie 

stellten den SVR unabhängiger auf und verordneten ihm perso-

nell und weltanschaulich mehr Distanz zur Bundesregierung als 

sie der CEA hat. Dessen Mitglieder schlägt der US-Präsident 

vor. Dass der vor allem solche Leute auswählt, die seiner eige-

nen Denkschule nahekommen, liegt nahe. Die Ökonominnen 

und Ökonomen des SVR ernennt der Bundespräsident auf Vor-

schlag der Bundesregierung. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre, 

und eine Verlängerung ist durchaus üblich. Die Liste der ehema-

ligen Mitglieder liest sich wie ein „Who‘s who“ der deutschen 

Ökonomenzunft. Ich bin sicher nicht der Einzige, der das Konvo-

lut des SVR seit Studienzeiten jährlich zu Rate zieht. 

Unter den Wirtschaftsweisen soll es im offenen Diskurs zu einer 

Vielfalt von Meinungen kommen. Und das ist wichtig und richtig, 

insbesondere in einem Umfeld, in dem wie derzeit die Polarisie-

rung nicht nur innerhalb der deutschen Gesellschaft stark aus-

geprägt ist (siehe Abb. 1) und die politische Handlungsfähigkeit 

entsprechend abnimmt. Traditionell wird bewusst immer mindes-

tens ein Wirtschaftswissenschaftler in den Rat ernannt, der dem 

Arbeitnehmerflügel nahesteht, ebenso wie eine eher arbeitge-

berfreundliche Ökonomin. Vielfalt als Stärke. Im Großen und 

Ganzen funktioniert das alles auch heute noch sehr gut. 

 
 

Die Bedeutung 
des Sachver-
ständigenrats 

 

 

 

Abb. 1: Umfrage: Gesell-
schaftliche Spaltung in 
Deutschland? (%)  
(0 = keine Spaltung 
10 = maximale Spaltung) 

 
Quelle: Mercator Forum, LBBW Re-
search 

 

https://forum-midem.de/wp-content/uploads/2026/03/TUD_MIDEM_Political-Polarization-in-Germany-2025_Polarization-Barometer.pdf
https://forum-midem.de/wp-content/uploads/2026/03/TUD_MIDEM_Political-Polarization-in-Germany-2025_Polarization-Barometer.pdf
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Kontroversen schwächen den Ruf des SVR 

Zuletzt gab es bei den Nominierungen von SVR-Mitgliedern al-

lerdings Vorfälle, die leider den Eindruck erwecken könnten, 

dass das Gremium zunehmend den politischen Interessen aus-

gesetzt ist. Lassen Sie mich gleich vorweg ganz klar feststellen: 

Die Institution SVR nimmt grosso modo noch immer die Rolle 

ein, die ihr einst zugedacht war. Es sind sehr graduelle Verschie-

bungen. Aber auch hier gilt: Wehret den Anfängen! 

Zuletzt ging es um die für viele überraschende Nicht-Verlänge-

rung des Mandats von Ulrike Malmendier. Die ausgewiesene 

Kapitalmarktexpertin musste den SVR nach nur dreieinhalb Jah-

ren verlassen. Kurz vor Ende ihres Mandats erfuhr sie per Tele-

fon aus dem Wirtschaftsministerium, dass man künftig auf ihre 

Dienste verzichten wolle. Das kam überraschend, weil die Bun-

desregierung eigentlich den Kapitalmarkt stärken und privates 

Kapital für Investitionen mobilisieren will. Der Abschied von Mal-

mendier ist auch deshalb erstaunlich, weil die von der Union 

(und ihr obliegt in diesem Fall die Ernennung) favorisierte Früh-

startrente auf einen Vorschlag eben jener Expertin zurückgeht. 

Natürlich können personelle Kontroversen die Autorität des SVR 

verringern, insbesondere, weil der Rat seine Meinungsverschie-

denheiten zuletzt zunehmend öffentlich ausgetragen hat. Dabei 

ist der Fall Malmendier nicht einzigartig. Ähnlich erging es Lars 

Feld vom wirtschaftsliberalen Walter Eucken Institut in Freiburg, 

der gerne weitergemacht hätte und auf Druck der SPD Anfang 

2021 ausscheiden musste.  

Wer unabhängige Beratung wünscht, sollte von der eigenen 

Meinung abweichende Stimmen ausdrücklich begrüßen. Ein Zu-

rückziehen in eine eigene Blase, wie beim amerikanischen CEA, 

führt in der Regel zu schlechteren Ergebnissen. Dass sich das 

Bundeswirtschaftsministerium einen eigenen Beraterstab zuge-

legt hat, dem ausschließlich eher konservative Professoren an-

gehören (darunter auch ein Mitglied des SVR, das zudem auch 

im Aufsichtsrat eines Energieunternehmens vertreten ist und als 

Mit-Herausgeberin eines Medienportals fungiert), zeugt von ei-

ner Debattenkultur im Rückwärtsgang. Auch, dass die Wirt-

schaftsministerin plant, genuin hausinterne Verantwortlichkeiten 

an externe Berater auszulagern, deutet darauf hin, dass sie nicht 

so sehr an Diskussion, sondern eher an Zustimmung interessiert 

ist. Wer für diese Beratung wohl ausgewählt wird? Von den Kos-

ten ganz zu schweigen… 

All das darf nicht als Kritik an dem neuen Mitglied des SVR, dem 

renommierten österreichischen Ökonomen Gabriel Felbermayr 

missverstanden werden. Ganz im Gegenteil: Als Fachmann für 

Handel und Geopolitik ist er in Zeiten der Trumpschen Weltord-

nung der richtige Mann am richtigen Platz. Ich hatte ihn vor einer 

Weile für ein Symposium des LBBW Research zu einer Diskus-

sion eingeladen, und er hat die Debatte extrem bereichert. Aber 

das macht den Umgang mit seiner Vorgängerin nicht besser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meinungsvielfalt 
ist ein Plus,  
kein Makel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trotz alledem: 
Felbermayr ist 
eine gute  
Besetzung! 

 

https://www.boersen-zeitung.de/personen/der-sachverstaendigenrat-verliert-kapitalmarktexpertise
https://www.boersen-zeitung.de/personen/der-sachverstaendigenrat-verliert-kapitalmarktexpertise
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Artikel/Ministerium/wissenschaftlicher-beraterkreis-wirtschaft.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article69cf6819cdf80d124bb0cef3/ausschreibung-reiche-sucht-berater-fuer-wirtschaftsministerium-mitarbeiter-halten-auftrag-fuer-fragwuerdig.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/gabriel-felbermayr-oekonom-wirtschaftsweise-100.html
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